
-- =-~~------~----~~----------------~ 
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hllnmem und die Beschäftigung mit demselben den 
Frauen, Greisen und überhaupt Schwachen überlassen. l

) 

'Wenn jedoch die "\Virtschaftsverhältnisse die früheren 
geblieben sind, so be\yeist dies nicht nur, dass das 
vVachstum der Bevölkerung unbedeutend \var, sondern 
auch, dass keine Notwendigkeit vorlag, den einfachen 
Besitz mit Hofeigentl1m zu vertauschen. 

Die Methode der freien Occupation setzt, wie wir 
gesehen baben, die Zerstreuung der besetzten Stellen 
an feiner grossen Landfläche voraus. Der Wunsch, das 
Arbeitsvieh bei der Hand zu haben, zwang natürlicher
wcise dazu, die Wirtschaftshöfe in der Nähe der be
setzten Feldteile zu errichten, und dies führte schliesslich 
cbhin, die Einzelhofansiedelungen dieDörfel' überwiegen 
zn lassen. Absichtlich gebrauche ich das vVort "über
\"iegen", indem ich damit beweisen will , dass den Ger
manen die Gründung von Dörfem (vici) keineswegs 
fremd war; sonst hätte Tacitus von principes nicht 
sprechen könne n, welche per vicos die Gerichtsbarkeit 
ausüben. 2) Aber diese vici haben höchst wahrscheinlich 
die Rolle befestigter Wohn plätze gehabt, d. h. von 
Zufluchtsstätten für .Menschen und Vieh im Falle einos 
feindlichen Einfalls. Der römische Annalenschreiber 
sagt es geradezu, dass Städte den Germanen unbekannt 
gewesen seien. In seiner Beschreibung sind die An
siedelungen über eine beträchliche F läche zerstreut; 

1) Gap. XV: delegata dornus et penatium et agrorurn cura 
feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia: ... Gap. 
XIV: nec arare t erram aut .exspectare annum tarn facile persu
aseris quam vocare hostem et vulnera mereri. 

2) Gap. XII: principes, qui iura per pagos vicosq ue reddun t; 
auf dasselbe weist der Text des Gap. XIX hin : abscisis crin ibus 
nudatam coram propinquis expellit domus maritus ac per omnem 
vicum verbere agit. Über Dörfer bei den Germanen spricht schon 
Cäsar in Anwendung auf die Sigambrer ; ihm sin d nicht bloB 
gesonderte Höfe, sondern auch Dörfer, vici, bekannt. IV, 19. 


